
FAQ zur GdP-Kooperation in der KV –
GdP-Rahmenanwartschaft, GdP-Kollektivvertrag und Fortsetzung der 
Rahmenanwartschaft nach Ende der Ausbildung / Heilfürsorge.



So behalten Sie den Überblick.

  1. Welche Gruppenverträge für heilfürsorgeberechtigte GdP-Mitglieder gibt es?     3

  2. Wird die Versicherungsdauer der GdP-Rahmenanwartschaft auf die Zahnhöchstsätze angerechnet?     3

  3.  Gilt die Option im KOMFORT-B-W auch dann, wenn der Tarif in der Ausbildungsversion  

versichert ist (R-KOMFORT-B-W)?     3

  4. Bis zu welchem Alter kann KOMFORT-B abgeschlossen werden?      3

  5.  Kann für Tarif KOMFORT-B-W im Hinblick auf die im dem Tarif enthaltene Option  

auf KOMFORT-B ein peB abgeschlossen werden?     3

  6.  Ist peB auch für Heilfürsorgeberechtigte versicherbar, die bei SIGNAL IDUNA 

eine Anwartschaft abgeschlossen haben?      4

  7.  Kann ein bedarfsgerechtes EKH neben einer GdP-Rahmen-AWV  

ebenfalls ohne Risikoprüfung hinzu versichert werden?      4

  8.  Haben berücksichtigungsfähige Ehegatten die Möglichkeit, einen KOMFORT-B-W  

in der Stufe 100 zu versichern, wenn aktuell für diesen aufgrund Überschreitens  

der geltenden Einkommensgrenze der tatsächliche Beihilfeanspruch nicht besteht?      4

  9.  Können zu den Optionszeitpunkten die Tarife KOMFORT-B-W und KOMFORT-B-E(1)  

ohne Risikoprüfung hinzuversichert werden, obwohl ausschließlich KOMFORT-B versichert ist?      4

10.  Welche Möglichkeit besteht, wenn ein nach KOMFORT-B-W versicherter Kunde aus dem  

öffentlichen Dienst ausscheidet und versicherungspflichtig wird?      5

11.  Können neben einer kostenlosen GdP-Rahmenanwartschaft KOMFORT-B-W  

und KOMFORT-B-E(1) ohne Gesundheitsprüfung dazu versichert werden?      5

12.  Ist bei Fortfall der Heilfürsorge die Umstellung eines aktiv bestehenden Tarifs GE  

in KOMFORT-B-E(1) ohne Risikoprüfung möglich?     5

13.  Ist zu einem bestehenden KOM-FORT-B-W die Nachversicherung von KOMFORT-B  

in AWV jederzeit ohne RP möglich?     5

14.  Kann zum Ende der GdP-Rahmenanwartschaft (Beginn vor dem 21.12.2012)  

in einen aktiven KOMFORT-B umgestellt werden?     6

15. Kann zum Ende des GdP-Kollektivvertrages BA 25 in einen aktiven KOMFORT-B umgestellt werden?     6
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1.  Welche Gruppenverträge für heilfürsorgeberechtigte  
GdP-Mitglieder gibt es?

 Die GdP-Anwartschaft gliedert sich in zwei Bereiche:

 a)  GdP-Rahmenanwartschaft bei Heilfürsorgeanspruch während der Aus-

bildung

    Die Anwartschaft auf den dringend benötigten Krankenversicherungsschutz 

für ambulante und stationäre Regelleistungen ist für die Anwärter während 

ihrer Ausbildung beitragsfrei. Der entsprechende Beitrag für die Rahmen-

anwartschaft wird von der GDP übernommen.

 b)  Kollektivvertrag bei weiter bestehendem Heilfürsorgeanspruch im  

Anschluss an die Ausbildung

   In den Bundesländern, in denen auch im Anschluss an die Ausbildung weiter-

hin ein Anspruch auf Heilfürsorge besteht, wird der Versicherungsschutz der 

Rahmenanwartschaft auf Antrag in einem besonders beitragsgünstigen  

Kollektivvertrag (Tarif BA 25) weitergeführt. Anders als bei der Rahmen-

anwartschaft zahlt der Heilfürsorgeberechtigte den Beitrag für den Kollektiv-

vertrag selbst.

2.  Wird die Versicherungsdauer der GdP-Rahmenanwartschaft  
auf die Zahnhöchstsätze angerechnet?

  Ja, sowohl die Dauer der beitragsfreien GdP-Rahmenanwartschaft als auch die 

Dauer des Kollektivvertrages werden auf die Zahnhöchstsätze angerechnet. 

3.  Gilt die Option im KOMFORT-B-W auch dann, wenn der Tarif in der 
Ausbildungsversion versichert ist (R-KOMFORT-B-W)?

  Endet die Ausbildung, entfallen bedingungsgemäß die Ausbildungstarife bzw. 

die Versicherung wird in KOMFORT-B-W umgestellt. Dann zieht das Options-

recht in KOMFORT-B-W. Das heißt, der Kunde kann nach Beendigung der Aus-

bildung den Tarif KOMFORT-B aufgrund der Option im Tarif KOMFORT-B-W 

ohne erneute Gesundheitsprüfung nachversichern. Die Option gilt auch für  

KOMFORT-B-E(1).

4.  Bis zu welchem Alter kann KOMFORT-B abgeschlossen werden?

  Es gibt kein Aufnahmehöchstalter. Die übliche Verfahrensweise bzgl. Vergütung 

ist allerdings zu beachten.

5.  Kann für Tarif KOMFORT-B-W im Hinblick auf die im Tarif enthaltene 
Option auf KOMFORT-B ein peB abgeschlossen werden?

  Nein. Die technischen Rahmenbedingungen ermöglichen es nicht, einen peB  

für KOMFORT-B-W im Hinblick auf die Nachversicherung und den Beitrag von 

KOMFORT-B zu versichern. Ist KOMFORT-B-W allein versichert und wird hierzu 

ein peB gewünscht, ist neben KOMFORT-B-W der Abschluss einer kleinen AWV 

im Grundtarif (KOMFORT-B) zwingend.
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6.  Ist peB auch für Heilfürsorgeberechtigte versicherbar, die bei
SIGNAL IDUNA eine Anwartschaft abgeschlossen haben?

 Ja. Ein bedarfsgerechter Versicherungsschutz für einen Heilfürsorgeberechtigten 

sieht eine (große oder kleine) Anwartschaft im Grundtarif (z. B. KOMFORT-B) vor. 

Sofern eine Anwartschaft für den Grundtarif besteht, kann peB versichert werden 

und zwar unabhängig davon, ob KOMFORT-B-W und / oder KOMFORT-B-E 

ebenfalls versichert ist / sind. 

 Zu einer GdP-Rahmenanwartschaft kann peB aufgrund fehlender Grundtarife im 

System nicht abgeschlossen werden.

 Zum GdP-Kollektivvertrag (Tarif BA 25) kann peB bis zur Höhe des BA 25-Normal-

beitrages und evtl. bestehender weiterer Beihilfetarife wie z. B. SB-W etc. und 

dem peB-Anteil abgeschlossen werden.

7.  Kann ein bedarfsgerechtes EKH neben einer GdP-Rahmen-AWV
ebenfalls ohne Risikoprüfung hinzuversichert werden?

 Innerhalb von zwei Monaten vor bzw. drei Monaten ab Ausbildungsbeginn ist die 

bedarfsgerechte Absicherung der stationären Lücke in Höhe der jeweils gelten-

den Beihilfe-Abzugsbeträge versicherbar. Das sind im Einzelnen der generelle 

Abzug bei stationärem Aufenthalt, der Abzug bei Inanspruchnahme des Zwei-

bettzimmers und der Abzug bei Inanspruchnahme wahlärztlicher Leistungen. 

Wird / ist der Tarif (R-) EXKLUSIV-B-ES versichert, ist der Zweibettzimmerabzug 

nicht versicherbar.

8.  Haben berücksichtigungsfähige Ehegatten die Möglichkeit, einen
KOMFORT-B-W in der Stufe 100 zu versichern, wenn aktuell für
diesen aufgrund Überschreitens der geltenden Einkommensgrenze
der tatsächliche Beihilfeanspruch nicht besteht?

  Ja, Ehegatten können, obwohl sie die in der Beihilfevorschrift genannte Einkommens-

grenze überschreiten, zur Absicherung der Wahlleistungen KOMFORT-B-W 100 

aktiv versichern.

9.  Können zu den Optionszeitpunkten die Tarife KOMFORT-B-W und
KOMFORT-B-E(1) ohne Risikoprüfung hinzuversichert werden,
obwohl ausschließlich KOMFORT-B versichert ist?

 Der Kunde, der den KOMFORT-B versichert hat, kann zu den Optionszeitpunkten 

die Bausteine B-W und B-E(1) ohne Risikoprüfung hinzu versichern.

  Der bestmögliche Versicherungsschutz, der derzeit aus einem alleinversicherten 

KOMFORT-B zum Optionszeitpunkt gewählt werden kann, ist: 

EXKLUSIV-B, EXKLUSIV-B-W, EXKLUSIV-B-E(1), EXKLUSIV-B-ES.
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10.  Welche Möglichkeit besteht, wenn ein nach KOMFORT-B-W  
versicherter Kunde aus dem öffentlichen Dienst ausscheidet  
und versicherungspflichtig wird? 

  Aufgrund der im KOMFORT-B-W enthaltenen Option kann der Kunde in eine 

AWV nach Tarif privatKOMFORT-PLUS und aktivem KlinikTOP umstellen.

11.  Können neben einer kostenlosen GdP-Rahmenanwartschaft 
KOMFORT-B-W und KOMFORT-B-E(1) ohne Gesundheitsprüfung 
dazu versichert werden?

  Ja, KOMFORT-B-W und KOMFORT-B-E(1) können analog AEB(1), SB-W und 

SEB ohne Gesundheitsprüfung innerhalb von zwei Monaten vor bzw. drei Mona-

ten ab Ausbildungsbeginn nachversichert werden. 

  Wichtig: Wird neben KOMFORT-B-W der KOMFORT-B-E(1) zur Heilfürsorge in 

Anwartschaft versichert, ist dies nur als große Anwartschaft möglich. Hinter-

grund ist, dass die „kleine Anwartschaft“ durch das Optionsrecht im KOMFORT-

B-W prinzipiell bereits enthalten ist. Es sind jedoch die beitragsrelevanten Fragen 

nach Sehhilfen und fehlenden Zähnen zu beantworten. Eine aktive Versicherung 

eines KOMFORT-B-E(1) während des Anspruchs auf Heilfürsorge ist nicht mög-

lich. Während des Anspruchs auf Heilfürsorge können ambulante Heilfürsorge-

Erstattungslücken z. B. mit der GE-Serie reduziert werden.

12.  Ist bei Fortfall der Heilfürsorge die Umstellung eines aktiv beste-
henden Tarifs GE in KOMFORT-B-E(1) ohne Risikoprüfung möglich?

  Bei Aktivierung einer Anwartschaft bei Ende der Heilfürsorge endet ein aktiv ver-

sicherter Tarif GE. In Abhängigkeit der aktivierten Tarifserie wird der zugehörige 

ambulante Beihilfeergänzungstarif ohne erneute Gesundheitsprüfung fort-

gesetzt. Im GE angesammelte Rückstellungen werden entsprechend angerechnet. 

  Zu berücksichtigen ist aber, dass Versicherungsfähigkeit des KOMFORT-B-E(1) 

gegeben sein muss, dass also dazu nur weitere Produkte der BeihilfeKOMFORT-

Serie bestehen.

13.  Ist zu einem bestehenden KOMFORT-B-W die Nachversicherung 
von KOMFORT-B in AWV jederzeit ohne Risikoprüfung möglich?

 Hierzu gibt es zwei verschiedene Ausprägungen:

 a)  Es besteht bereits ein KOMFORT-B-W und es wird peB zur Beitrags - 

entlastung im Alter gewünscht. Die Nachversicherung von KOMFORT-B  

(als Grundtarif für peB) in kleiner AWV ist ohne Risikoprüfung.

 b)  Es besteht bereits ein KOMFORT-B-W und Ihr Kunde möchte Beiträge im 

Alter sparen, indem er jetzt den KOMFORT-B in großer AWV nachversichert. 

Die Nachversicherung von KOMFORT-B in großer AWV ist ohne Risikoprüfung.
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14.  Kann zum Ende der GdP-Rahmenanwartschaft (Beginn vor dem
21.12.2012) in einen aktiven KOMFORT-B umgestellt werden?

 In Bundesländern, in denen der Anspruch auf Heilfürsorge nur während der Aus-

bildung besteht, ist die Umstellung in KOMFORT-B ohne Gesundheitsprüfung 

möglich. Lediglich ein entsprechender Beitragszuschlag für Fehlsichtigkeit oder 

fehlende Zähne kann gemäß den Angaben, die bei erstmaliger Antragstellung 

vorlagen (z. B. bei Abschluss PVB bzw. KV-Zusatztarifen zu Beginn der Ausbil-

dung), erhoben werden. Dies gilt auch für die Umstellung in START-B. 

15.  Kann zum Ende des GdP-Kollektivvertrages BA 25 in einen aktiven
KOMFORT-B umgestellt werden?

 In Bundesländern mit Anspruch auf Heilfürsorge bis zur Pensionierung ist die 

Umstellung in KOMFORT-B ohne Gesundheitsprüfung möglich. Lediglich ein 

entsprechender Beitragszuschlag für Fehlsichtigkeit oder fehlende Zähne kann 

gemäß den Angaben erhoben werden, die bei erstmaliger Antragstellung vorlagen 

(z. B. bei Abschluss PVB bzw. KV-Zusatztarifen zu Beginn der Ausbildung). Dies 

gilt auch für die Umstellung in START-B.
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